Benutzungsordnung für die Schlierbachhalle vom
09. März 1984 in der Form der Änderung vom 20. Juli 2005; 

gültig seit 01. September 2005

§ 1 - Allgemeines

Die Schlierbachhalle ist Eigentum der Gemeinde Neuler und wird von ihr als öffentliche Einrichtung betrieben. Sie dient dem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Sie wird zu diesem Zweck der örtlichen Schule, den Vereinen, Verbänden, Gesellschaften, Privatpersonen usw. überlassen. Außerdem kann sie auswärtigen Vereinigungen auf Antrag zur Verfügung gestellt werden. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Halle besteht nicht. Die Aufsicht und Verwaltung über die Schlierbachhalle wird vom Bürgermeisteramt ausgeübt. Die Wartung und Überwachung der Räume ist Sache des Hausmeisters, dem auch das Hausrecht übertragen ist.

§ 2 – Benutzung

1. Mit der Benutzung der Schlierbachhalle unterwirft sich der Benutzer den Bestimmungen dieser Ordnung und allen sonstigen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes durch die zuständigen Organe (Bürgermeister, Hausmeister) ergangenen einzelnen Anordnungen.

2. Beim Sportbetrieb durch die Schule ist der zuständige Turnlehrer, beim Vereinssportbetrieb und bei sonstigen Veranstaltungen ist der jeweilige Übungsleiter bzw. Vereinsvorsitzende für die Beachtung dieser Hallenordnung mitverantwortlich.

3. Bei der Benutzung der Schlierbachhalle muss ein verantwortlicher Leiter anwesend sein. Diesem obliegt das Öffnen vor sowie das Schließen der Halle und Nebenräume nach ihrer Benutzung und zwar einschließlich der Außentüre. Sofern ihm kein Schlüssel für dauernd überlassen worden ist, hat er ihn beim Hausmeister oder der durch die Gemeinde bestimmten Person abzuholen und nach dem Schließen der Halle diesem unverzüglich wieder abzuliefern. Er ist weiter dafür verantwortlich, dass nach der Benutzung alle Geräte ordnungsgemäß aufgeräumt und die Beleuchtung abgeschaltet ist.
Für die Betriebssicherheit und die ordnungsgemäße Befestigung sämtlicher Turngeräte vor und während der Benützung sind die jeweiligen Leiter des Turnunterrichts bzw. der Übungen verantwortlich.

4. Die Benützung der Schlierbachhalle für Übungszwecke nach 22.00 Uhr, am Samstagnachmittag sowie an Sonn- und Feiertagen ist grundsätzlich untersagt. In begründeten Einzelfällen kann das Bürgermeisteramt Ausnahmen zulassen.

5. Muss der Übungs- und Sportbetrieb wegen Verwendung der Schlierbachhalle zu öffentlichen Veranstaltungen ausfallen, so wird hiervon der Schulleiter oder der betroffene Verein oder die betroffene Gruppe rechtzeitig vorher verständigt.

6. Der Sporttrakt der Halle ist beim Übungsbetrieb durch den Sportlereingang zu betreten. Vor dem Betreten der Räume sind die Schuhe sorgfältig zu reinigen. Die Benützung der Halle und des Turnschuhganges ist nur mit Turnschuhen oder ohne Fußbekleidung gestattet. Es dürfen nur Turnschuhe verwendet werden, die keine Streifen hinterlassen. Für den Sport- und  Übungsbetrieb in der Halle sind saubere Turnschuhe mitzubringen und in den Umkleideräumen anzuziehen. Bei besonders zugelassenen Veranstaltungen darf die Halle ausnahmsweise von Besuchern mit Straßenschuhen betreten werden, jedoch nicht mit genagelten oder mit spitzen Absätzen versehenen Schuhen.

7. Während der Übungsstunden und sportlichen Veranstaltungen ist das Rauchen und der Genuß von alkoholischen Getränken in der Halle und im Sportlertrakt untersagt. Das Mitbringen von Hunden und Fahrrädern in die Halle ist nicht gestattet.

8. Gebäude und Geräte sind stets in geordnetem Zustand zu erhalten und so schonend wie möglich zu behandeln. Für mutwillige Beschädigungen haften der Verein, der verantwortliche Leiter (bei sonstigen Veranstaltungen) und die übrigen beteiligten Personen in vollem Umfang bzw. für den vollen Wertersatz. Die verschuldeten und unverschuldeten Beschädigungen sind dem Hausmeister vom Turnlehrer, Übungsleiter oder Veranstalter unverzüglich anzuzeigen. Wird eine nicht angezeigte Beschädigung festgestellt, so wird bis zum erbrachten Gegenbeweis angenommen, dass der letzte Benutzer den Schaden verursacht hat. Den Benützern wird deshalb nahegelegt, Turnhalle und Geräte vor der Benützung auf ordnungsgemäßen und gebrauchsfertigen Zustand zu prüfen und die Anstände sofort zu melden. Für abhandengekommenes oder beschädigtes Inventar (auch der Kücheneinrichtung) hat der Veranstalter bzw. Verein den vollen Ersatz zu leisten.

9. Bei Ballspielen in der Halle sind unvernünftig scharfe Schüsse oder Würfe an die Wände und Decken nicht erlaubt. Verschmutzte, nasse und eingefettete Bälle dürfen nicht benutzt werden. Es dürfen nur Hallenbälle verwendet werden.

10. Das Waschen und Duschen in den Wasch- und Duschräumen ist nur im Anschluss an gemeinsame sportlerische Übungen erlaubt. Größte Sauberkeit und Ordnung wird bei Benützung der Umkleide-, Wasch-, und Duschräume und vor allem bei Benützung der Aborte erwartet. Es ist verboten, im Waschraum Fußballstiefel, Turnschuhe oder sonstige Kleidungsstücke zu reinigen. Gröbere Verunreinigungen sind von dem jeweiligen Veranstalter sofort zu entfernen. Mit Wasser und Elektrizität ist sparsam umzugehen.

11. Im Falle der Benützung der Schlierbachhalle zu nichtsportlichen Veranstaltungen haben sich die Veranstalter außerdem den von der Gemeindeverwaltung oder vom Hausmeister von Fall zu Fall besonders festzulegenden Ordnungsvor-schriften zu unterwerfen.
Bei Veranstaltungen mit Barbetrieb (Spirituosen und Sekt) im Vereinszimmer und/oder Foyer ist im Vereinszimmer und Foyer ein Schutzboden auszulegen.

12. Fundgegenstände sind beim Hausmeister abzugeben, der sie, sofern sich der Verlierer nicht innerhalb einer Woche meldet, beim Bürgermeisteramt abliefert.

13. Die Lüftungs- und Heizungsanlage darf nur von den durch die Gemeinde beauftragten Personen bedient werden.

14. Vom Telefon im Regieraum darf nur in ganz dringenden Fällen Gebrauch gemacht werden. Die Telefongespräche sind in dem aufliegenden Heft einzutragen. Privatgespräche sind nicht zulässig.

§ 3 – Vermietung der Schlierbachhalle

1. Der Antrag auf Überlassung der Halle zu Veranstaltungen und zum Übungsbetrieb ist möglichst frühzeitig, spätestens jedoch 4 Wochen vorher bei der Gemeinde einzureichen. Dabei ist ein Antragsformular der Gemeinde zu verwenden.

2. Über den Antrag entscheidet die Gemeindeverwaltung. Liegen für dieselbe Zeit mehrere Anträge vor, wird in der Regel nach dem zeitlichen Eingang des Antrags beim Bürgermeisteramt entschieden. In besonders wichtigen Fällen trifft der Gemeinderat die Entscheidung darüber, in welcher Reihenfolge den Anträgen stattgegeben wird.

3. Über die erteilte Genehmigung zur Benutzung der Halle wird eine schriftliche Erlaubnis durch das Bürgermeisteramt ausgestellt.

4. Soweit mit  der Benutzung zusätzliche Anmeldungen oder Genehmigungen bei anderen Stellen (z.B. Schankerlaubnis) erforderlich werden, obliegt diese Verpflichtung dem jeweiligen Benutzer.

§ 4 – Rücknahme der Genehmigung

1. Die Gemeinde kann die Genehmigung jederzeit aufheben, wenn die Benützung der Räume im Falle höherer Gewalt, bei öffentlichen Notständen oder aus sonstigen unvorhergesehenen im öffentlichen Interesse liegenden Gründen an dem betreffenden Tag nicht möglich ist. Außerdem dann, wenn der Veranstalter die Veranstaltung anders als beantragt und bereits genehmigt, durchführt. Ein Anspruch des Veranstalters auf Schadensersatz ist in diesem Falle ausgeschlossen.

2. Fällt eine bereits beantragte Veranstaltung aus, hat dies der Veranstalter sofort dem Bürgermeisteramt zu melden.

§ 5 – Gewährleistungs- und Haftungspflicht

1. Die Benützung der Halle und der Turngeräte geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr des Benützers. Seitens der Gemeinde erfolgt die Überlassung ohne jegliche Gewährleistung.

2. Die Gemeinde überlässt den örtlichen Vereinen bzw. sonstigen Benützern (künftig „Benützer“ genannt) die Schlierbachhalle samt den Geräten zur Benützung (Übungs- und andere Veranstaltungen) in dem Zustand, in welchem sie sich befinden. Der Benützer ist verpflichtet, die Räume, Sportstätten und Geräte jeweils vor der Benützung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck durch seine Beauftragten zu prüfen; er muss sicherstellen, dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden.

3. Der Benützer stellt die Gemeinde vor etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benützung der überlassenen Räume, Sportstätten und Geräte sowie der Zugänge zu den Räumen und Anlagen stehen. Der Benützer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Gemeinde und deren Bedienstete oder Beauftragte. Der Benützer hat bei Vertragsabschluss nachzuweisen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistellungsansprüche gedeckt werden.

4. Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß 
§ 836 BGB unberührt.

5. Der Benützer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen dieser Benützungsordnung entstehen.

6. Der Benützer verpflichtet sich, Schäden an der Mietsache (am Inventar und an den Räumen der Gemeinde bzw. am Gebäude usw.) aus eigenen Mitteln zu bereinigen.

7. Für abhandengekommene oder liegengebliebene Gegenstände übernimmt die Gemeinde keine Haftung.

8. Der Betrieb und die Benützung der Garderobe ist Sache des Veranstalters. Die Gemeinde übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

9. Bei dekorierter Halle (z.B. für Faschingsveranstaltungen) ist der Sport- und Übungsbetrieb so einzuschränken, dass an der Dekoration keine Schäden auftreten. Für eventuelle Beschädigungen haftet der Benützer bzw. Verursacher.

§ 6 – Zuwiderhandlungen

1. Für alle der Gemeinde wegen Nichtbeachtung dieser Vorschriften gegenüber einzelnen Vereinsmitgliedern oder sonstigen Personen zustehenden Schadensersatzansprüche ist der betreffende Verein bzw. Veranstalter haftbar.

2. Veranstalter, die den geltenden Bestimmungen zuwiderhandeln oder den von den Gemeindeorganen getroffenen Anordnungen nicht Folge leisten, können im Falle der wiederholten Verwarnung vom Gemeinderat für eine gewisse Zeitdauer oder dauernd von der Mehrzweckhallenbenützung ausgeschlossen werden. Die Hallenbenützung kann auch Einzelpersonen untersagt werden.

§ 7 – Sicherheitsvorschriften

1. Tische und Stühle sind so aufzustellen, dass der Hauptzugang und die sonstigen Zugänge sowie die Notausgänge, die während einer Veranstaltung nicht abgeschlossen sein dürfen, nicht verstellt sind und im Falle von Zwischenfällen ungehindert benützt werden können.

2. Aus feuerpolizeilichen Gründen sind in der Mehrzweckhalle 4 Trockenfeuerlöscher (Foyer, Bühnenaufgang, Küchenbereich, Zugang zum Technikraum im UG) und ein Wandhydrant (im Foyer) angebracht.

3. Die Kosten für eine Feuersicherheitswache sind, sofern diese von der Gemeinde Neuler verlangt wird, vom Veranstalter selbst zu tragen und bei der Freiw. Feuerwehr Neuler zu beantragen. Eine eventuell notwendige Sanitätswache ist bei der örtlichen DRK-Bereitschaft zu beantragen und vom Veranstalter zu bezahlen.

4. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen in der Halle und unmittelbar außerhalb der Halle ist verboten.

5. Benützer der Schlierbachhalle dürfen das Gelände der Brühlschule samt den Zugangswegen nicht mit Kraftfahrzeugen befahren. Das Parken ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen und auf den öffentlichen Verkehrsflächen erlaubt.

§ 8 – Änderungen, Ergänzungen

Die Benützungsordnung der Schlierbachhalle kann vom Gemeinderat im Bedarfsfalle geändert oder ergänzt werden.

§ 9 – Inkrafttreten

Vorstehende Benützungsordnung für die Schlierbachhalle Neuler wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 09. März 1984 aufgestellt und letztmals am 
20. Juli 2005 geändert. Sie gilt in der vorliegenden Form seit 01. September 2005.

Beschluss des Gemeinderates Neuler vom 20. Juli 2005.

Manfred Fischer

Bürgermeister

